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Antwort des Staatsrats auf einen parlamentarischen Vorstoss 
— 

Motion Didier Castella / Romain Collaud 2016-GC-6 

Standesinitiative – Allgemeine Steueramnestie 
 

I. Zusammenfassung der Motion 

Mit einer am 14. Januar 2016 eingereichten und begründeten Motion fordern die Grossräte Castella 

und Collaud den Staatsrat auf, er solle sein Standesinitiativrecht nutzen und sich bei den 

Bundesbehörden für eine allgemeine Steueramnestie auf Bundesebene stark machen. 

Diese Motion knüpft an das aufgegebene Vorhaben einer kantonalen Steueramnestie an. Nach 

Auffassung der Motionäre wäre eine eidgenössische Steueramnestie für die Gemeinwesen sehr 

einträglich und würde ihnen Mittel für ihre Aufgabenerfüllung verschaffen, die nicht an 

Sparmassnahmen oder Steuererhöhungen gebunden sind. 

II. Antwort des Staatsrats 

Der Staatsrat ist für eine Steueramnestie, mit der die Steuerpflichtigen, die nicht alle ihre 

Vermögenswerte deklariert haben, ihre steuerlichen Verhältnisse regeln können und die 

Steuermehreinnahmen generiert, von denen letztlich alle profitieren. Aus den bereits in der Antwort 

auf die Motion Nadine Gobet / Patrice Morand 2013-GC-107 zur kantonalen Steueramnestie und 

mit dem Vorentwurf des Gesetzes über die erleichterte steuerliche Regularisierung von nicht 

deklarierten Vermögenswerten (Steueramnestie) vorgebrachten Billigkeitsgründen darf seiner 

Ansicht nach eine Amnestie jedoch keinesfalls gratis sein.  

Da es gemäss Rechtsgutachten von Professor Xavier Oberson vom 2. Juni 2015 keine Möglichkeit 

für eine kantonale Steueramnestie gibt, hält es der Staatsrat für zweckmässig, mit der Einreichung 

einer Standesinitiative die parlamentarischen Vorstösse zu unterstützen, die in den Eidgenössischen 

Räten in Beratung sind. Um im gewünschten Rahmen zu bleiben, muss diese Inititative allerdings 

klarstellen, dass die Steueramnestie ein vereinfachtes und pauschales Regularisierungssystem 

beinhalten soll, wie in der für den freiburgischen Gesetzesvorentwurf gewählten Lösung, oder 

andere Modalitäten für die Einforderung einer Beteiligung derjenigen vorsehen muss, die von dieser 

Steueramnestie profitieren, beispielsweise mit einer kürzeren Frist für den Bezug der Nachsteuern 

und Verzugssteuern. Das Anliegen einer Standesinitiative ist für die Bundesversammlung nicht 

bindend, deshalb braucht dieses nicht weiter ausgeführt zu werden. Es wird Sache der 

Bundesparlamentarier sein, die für die Umsetzung der freiburgischen Initiative geeignetsten 

Massnahmen zu bestimmen.  

Aus diesen Gründen anerkennt der Staatsrat das Anliegen der Motion und beantragt Ihnen, sie 

anzunehmen. Er beschliesst, ihr in Anwendung von Artikel 64 des Grossratsgesetzes vom 
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6. September 2006 (GRG; SGF 121.1) direkt Folge zu geben, und unterbreitet Ihnen somit den 

entsprechenden Dekretsentwurf mit Botschaft.  

12. April 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beilage 

__  

Botschaft 2016-DFIN-21 vom 12. April 2016 


